
 

Bedingungen Stornoschutzgebühr Stand August 2010 

- Gültig ab Sommerprogramm 2010 - 

Geschäftsführer: Marco Haupts 

Steuernummer: 121/5708/0211 

 

 

Reisebüro und Busreisen 
Neusser Straße 317 - 41065 Mönchengladbach 

Telefon: 02161/82098 0 - Telefax: 02161/82098 20 

E-Mail: info@haupts-reisen.de 

Internet: www.haupts-reisen.de 
- Info - 

 

Bedingungen der Stornoschutzgebühr 
 

1. Tarife 

Tagesfahrten €   4,00 p.P.   (SSG1) 

Mehrtagesreisen bis Reisepreis € 300,00 p.P. €   8,00 p.P.  (SSG2)  

Mehrtagesreisen bis Reisepreis € 600,00 p.P. € 10,00 p.P.  (SSG3) 

Mehrtagesreisen bis Reisepreis € 900,00 p.P. € 12,00 p.P.  (SSG4) 

Mehrtagesreisen bis Reisepreis € 1.200,00 p.P. € 14,00 p.P.  (SSG5) 
  

2. Gültigkeit 

Die Stornoschutzgebühr kann für alle Reisen aus unserem aktuellen Programm, sowie alle Reisen aus dem 

Programm des Veranstalters „WTS“ abgeschlossen werden 

Der max. Reisepreis beträgt € 1.200,00 pro Person.  

Die Regelung gilt für alle Personen, die in einem Zimmer gemeldet sind, sowie evtl. Verwandte ersten Grades, die 

ebenfalls an der Reise teilnehmen. 

Bei Flusskreuzfahrten sowie Reisen von anderen Veranstaltern kann die Stornoschutzgebühr nicht  abgeschlossen 

werden! 

Die Stornoschutzgebühr kann bei kurzfristigen Reisen (1 bis 28 Tage vor Abreise) nur am Buchungstag 

abgeschlossen werden. Bei langfristigen Reisen (29 Tage und länger vor Abreise) kann die Gebühr innerhalb von 5 

Werktagen nach Buchung abgeschlossen werden! 
 

3. Rücktrittsgründe: 

• plötzlich unerwartete Erkrankung, die bei Buchung der Reise nicht absehbar war und den Reiseantritt unmöglich 

macht. 

• Kündigung durch den Arbeitgeber, die bei Buchung der Reise nicht absehbar war 

• Tragische Ereignisse (Tod oder schwere Erkrankung) innerhalb der nächsten Angehörigen 

• Elementarschaden am Eigenheim/Wohnung (Wasserrohrbruch, Hagelschaden, Hochwasser), die kurz vor 

Reiseantritt eingetreten sind und den Reiseantritt unmöglich machen.    
 

4. Rücktritt: 

Der Rücktritt von der Reise muss unmittelbar am nächsten Werktag nach Eintritt des Ereignisses bei uns gemeldet 

werden. Bitte beachten Sie, dass bei nicht Einhaltung der genannten Fristen der Stornoschutz erlischt oder ggf. nur 

ein Teil der Stornogebühr erstattet werden kann. 
 

5. Bescheinigung: 

Nach erfolgter Stornierung erhalten Sie ein entsprechendes Schadensformular. Dieses muss vom Anmelder / 

Reiseteilnehmer und im Falle von Krankheit  vom behandelnden Arzt ausgefüllt werden.   

Ander Rücktrittsgründe  sind durch entsprechende Dokumente zu belegen (Sterbeurkunde, Kündigungsschreiben 

des Arbeitgebers, Handwerkerrechnung) 

Aus allen Dokumenten / Bescheinigung muss hervorgehen, wann das Ereignis eingetreten ist und das es zum 

Zeitpunkt der Buchung noch nicht absehbar war.  
 

6. Erstattung/Selbstbehalt: 

Bei einem entsprechenden Rücktritt von der Reise, erstatten wir Ihnen den vollen Reisepreis zurück. Für Sie 

entstehen keinerlei Bearbeitungsgebühren oder Stornokosten. 

Achtung: Evtl. Musical-/Eintrittskarten sowie Sonderleistungen, die nicht in unserem Leistungspakte lt. Katalog 

enthalten sind und zusätzlich gebucht wurden, können nicht zurückerstattet werden! 


